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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.02.2004

Norm

WEG 1975 §13 Abs2 Z4

WEG 1975 §26 Abs1 Z2

WEG 2002 §16 Abs2 Z4

WEG 2002 §52 Abs1 Z2

Rechtssatz

Soll in einem Verfahren nach § 26 Abs 1 Z 2 WEG 1975 die fehlende Zustimmung einzelner Miteigentümer zu einem

Bauansuchen durch eine gerichtliche Entscheidung ersetzt werden, ist eine Verfahrensbeteiligung auch jener

Miteigentümer, die ihre Zustimmung bereits erteilt haben, nicht notwendig. Die gegen einzelne Miteigentümer

ergangene Entscheidung ist einer gesonderten Rechtskraft fähig.
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